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482.03/44 

Kirchliche Altersversorgung 

Gemäß § 20 Abs. 4 des Kirchengesetzes vom 4. Januar 1997 
über die Kirchliche Altersversorgung (KAV), KABl S. 22 steigen 
die Gesamtversorgungsstufenwerte bei allgemeinen Rentener
höhungen jeweils um den Prozentsatz, um den sich die Leistun
gen aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhöhen. 

Die Renten in den neuen Bundesländern wurden am 1. Juli 
1999 um 2,79 % erhöht. 

Es ergibt sich somit folgende neue Versorgungstabelle, die der 
Oberkirchenrat gemäß § 20 Abs. 4 Satz 3 KAV nachstehend 
bekannt gibt. 

Schwerin, 6. September 1999 

Der Oberkirchenrat 
Dr. Schwerin 

Versorgungstabelle 

Versorgungsstufe Vergütungsgruppe Gesamtversorgungs- höchste Gesamtver-
stufenwert sorgung 

I X-IXa 2.053,14 DM 1.539,86 DM 

II VIII -VII 2.292,19 DM - 1.719,14 DM

III Vlb-lVb 2.632,54 DM 1.974,41 DM

IV IVa-IIa 3.674,39 DM 2.755,80DM

V I b - I 4.555,17 DM 3.416,38 DM

651.00/305 

Kollektenplan 2000 

Die Kirchenleitung hat den nachfolgenden Kollektenplan für 
das Jahr 2000 beschlossen: 

01.01. (Neujahrstag) 
Für die Aus- und Weiterbildung von kirchlichen Mitar
beitern im Verkündigungsdienst 

02.01. (Sonntag nach Neujahr) 
06.01. (Epiphanias) 

Für das Evangelisch-Lutherische Missionswerk Leipzig 

16.01. (2. Sonntag nach Epiphanias) 
Für das Diakonische Werk in der Evangelisch-Lutheri
schen Landeskirche Mecklenburgs 

30.01. (4. Sonntag nach Epiphanias) 
Für die Frauen- und Familienarbeit in der Landeskirche 

13.02. (Letzter Sonntag nach Epiphanias) 
Für das Amt für Gemeindedienst 

27.02. (Sexagesimä) 
Für die Spendenaktion „Hoffnung für Osteuropa" 

12.03. (Invokavit) 
Für die ökumenische Arbeit der V ELKD 

26.03. (Okuli) 
Für die Aktion Sühnezeichen (1/3) und für das Freiwilli
ge Soziale Jahr (2/3) 

09.04. (Judika) 
Für gesamtkirchliche Aufgaben: Evangelium und Kirche 
in den Medien (EKD) 

21.04. (Karfreitag) 
Für das Stift Bethlehem in Ludwigslust 

23.04. (Ostersonntag) 
Für die Christenlehre 

07.05. (Misericordias Domini) 
Für die Seelsorge an Suchtgefährdeten (2/3) und für 
Behindertenrüstzeiten ( 1/3) 

21.05. (Kantate) 
Für die Kirchenmusik und den Orgelbau in der Landes
kirche 

04.06. (Exaudi) 
Für die Arbeit mit Jugendlichen 

12.06. (Pfingstmontag) 
Für das Deutsche Nationalkomitee des Lutherischen 
Weltbundes 

25.06. (1. Sonntag nach Trinitatis) 
Für Ökumene und Auslandsarbeit (EKD): Unterstützung 
der Versöhnungsarbeit in Südosteuropa 
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09.07. (3. Sonntag nach Trinitatis) 
Für die Erhaltung und Erneuerung von Kirchen und kirch
lichen Gebäuden im Kirchenkreis 

23.07. (5. Sonntag nach Trinitatis) 
Für die B Hdungsarbeit mit Erwachsenen 

06.08. (7. Sonntag nach Trinitatis) 
Für die Arbeit des Gustav-Adolf-Werkes, Hauptgruppe 
Mecklenburg 

20.08. (9. Sonntag nach Trinitatis) 
Für das Diakonische Werk der EKD 

03.09. (1 l. Sonntag nach Trinitatis) 
Für die Deutsche Seemannsmission e. V. in Rostock 

17.09. (13. Sonntag nach Trinitatis) 
Für das Posaunenwerk 

01.10. (Erntedankfest) 
Für den Lutherischen Weltdienst 

15. 10. (17. Sonntag nach Trinitatis)
Für die Männerarbeit 

29.10. (19. Sonntag nach Trinitatis) 
Für die Pare Diözese in Tansania und für die Evangelisch
Lutherische Kirche in Kasachstan 

31.10. (Reformationsfest) 
Für die Bibelverbreitung in der Welt (Weltbibelhilfe) 

12.11. (Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres) 
Für die kirchliche Arbeit mit Aussiedlern und Flüchtlin
gen 

26.11. (Ewigkeit-,sonntag) 
Für besondere Notstände in der Landeskirche 

03.12. (l.Advent) 
Für Brot für die Welt 

17.12. (3. Advent) 
Für die Krankenhausseelsorge 

24.12. (Heilig Abend) 
Empfehlung: Für Brot für die Welt 

25.12. (Christfest 1) 
Für das Stift Bethlehem in Ludwigslust 

26.12. (Christfest U) 
Fiir kirchliche Kindertagesstätten 

Die l,mdeskirchlichcn gottc.'llicnstlichen Dankopfer sind nach 
dieser Aufstellung einzusammeln. 

Das Dankopfer ist neben Wort, Sakrament, Lied und Gebet 
wesentlicher Teil des Gottesdienstes. Kein Gottesdienst soll ohne 

Dankopfer und den Aufruf dazu sein. Darum hat die gottesdienst
liche Gemeinde auch Anspruch dar,mf, daß Zweck und Bestim
mung des Dankopfers in den Abkündigungen anschaulich 
bekanntgemacht werden und daß der Ertrag im nächsten Gottes
dienst abgekündigt wird. Auf die Dankopferempfehlungen in der 
Mecklenburgischen Kirchenzeitung wird verwiesen. 

'Die Kirchenkreiskollekte am 9. Juli 2000 wird nicht an den 
Oberkirchenrat, sondern an die jeweils zuständige Kirchenkreis
verwaltung abgeführt. Gleichzeitig mit der Überweisung ist das 
Ergebnis an die Landessuperintendentur mitzuteilen. Dem jewei
ligen Kirchenkreisrat wird empfohlen, rechtzeitig einen Beschluß 
zu fassen, für welches Bauvorhaben diese Kollekte im Kirchen
kreis eingesammelt werden soll, damit bei der Abkündigung 
empfehlende und begründete Hinweise gegeben werden können. 

Für vakante Pfarren und verbundene Kirchgemeinden wird auf 
die Sonderregelung im KABI 1982 S. 76 ff. verweisen. Diese 
Regelung ist 2000 nur gültig für Kirchgemeinden, die einen vom 
Kirchgemeinderat entsprechend der Sonderregelung beschlosse
nen Kollekten plan bis 28. Februar 2000 für das erste Halbjahr und 
bis 31. August 2000 für das zweite Halbjahr eimeichen. 

Für die Verlegung eines landeskirchlichen gottesdienstlichen 
Dankopfers ist die Genehmigung des Oberkirchemates vorher 
einzuholen. 

Landeskirchliche gottesdienstliche Dankopfer sind in Monats
frist, spätestens aber alle zwei Monate, an den Oberkirchenrat zu 
überweisen. Die Treue gegenüber der gottesdienstlichen Gemein
de macht eine fristgemäße und vollständige Überweisung not
wendig. Die Erträge aller (also nicht nur der vom Oberkirchenrat 
angeordneten) gottesdienstlichen Dankopfer sind unverzüglich 
nach den Gottesdiensten durch zwei Kirchenälteste bzw. Helfer 
oder durch den Pastor bei Mitwirkung eines Kirchenältesten bzw. 
Helfers festzustellen und durch doppelte Unterschrift zu bestäti
gen. Über die gottesdienstlichen Dankopfer ist Buch zu führen. 
Eingang und Abführung sind zu belegen. Verantwortlich ist der 
Pastor und zwar unabhängig davon, wie die Kirchgemeinden im 
einzelnen die Kollekten zählen, verbuchen und tiberweisen. 

Bei der Überweisung sind unbedingt nachstehende Hinweise 
zu beachten: 

Die Iandeskirchlichen Kollekten sind auf das Konto des Kol
lektenfonds der Landeskirchenkasse bei der Spar- und Kreditbank 
Schwerin, Konto-Nr.: 5300029, Bankleitzahl: 760 605 61, zu 
überweisen. Sind regelmäßige Einzelüberweisungen nicht mög
lich, können Sammelüberweisungen vorgenommen werden, 
allerdings nur für einen Zeitraum von längstens zwei Monaten. In 
diesen f-ällen ist der Landeskirchenkasse zugleich eine Auf
schlüsselung der Einzelkollekten zu übersenden. 

Schwerin, 25. August 1999 

Der Oberkirchenrat 
r:Jade 
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233.12/30-8 

Satzungsänderung der Schulstiftung 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

Der Oberkirchenrat veröffentlicht nachstehend die vom Stif
tungskuratorium der Schulstiftung der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburg, am 28. Juni 1999 beschlossenen 
Satzungsänderungen der Schulstiftung mit dem Genehmigungs
vermerk vom 20. August l 999 sowie die vollständige Satzung der 
Schulstiftung in der ab l. August 1999 geltenden Fassung. 

Schwerin, 25. August 1999 

Der Oberkirchenrat 
In Vertretung 
Sohn 

Das Stiftungskuratorium der- Schulstiftung der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs - Kirchliche Stiftung 
des öffentlichen Rechts - hat in seiner Sitzung am 28. Juni 1999 
gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 15 der Stiftungssatzung vom 5. Oktober 
1996 mit der für Satzungsänderungen erforderlichen Mehrheit 
von drei Viertel seiner stimmberechtigten Mitglieder das Folgen
de beschlossen: 

§ 1

Die Satzung der Schulstiftung der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs vom 5. Okto6er 1996 (KABI 1997 S. 
7), nach Genehmigung des Innenministeriums des Landes Meck
lenburg-Vorpommern als Stiftungsbchörde vom 22. Oktober 
1996 vom Oberkirch�nrat der Evangelisch-Lutherischen Landes
kirche Mecklenburgs am 6. Dezember 1996 genehmigt, wird wie 
folgt geändert; 

1. In § l Abs. 2 wird Satz 2 gestrichen.

2. In§ 2
a) wird nach Absatz 3 ein neuer Absatz 4 wie folgt einge

fügt:
,.(4) Die Stiftung soll auch gemeinsame Aufgaben der
Träger kirchlicher und diakonischer Schul- und Bildungs
einrichtungen im Gebiet der Evangelisch-Lutherischen
Landeskirche Mecklenburgs koordinieren und, soweit
erforderlich, wahrnehmen. Die Übertragung der Aufga
ben von Trägem auf die Stiftung erfolgt in einer jeweils
zwischen ihnen abzuschließenden Vereinbarung.",

b) wird nach Absatz 4 ein neuer Absatz 5 wie folgt einge
fügt:
.,(5) Soweit die Stiftung auf Grund einer Vereinbarung
zwischen der Evangelisch- Lutherischen Landeskirebe
Mecklenburgs und der Pommerschen Evangelischen Kir
che im Gebiet der Pommerschen Evangelischen Kirche
tiitig wird, gelten die Absätze 3 und 4 dieser Vorschrift
entsprechend.",

c) wird der bisherige Absatz 4 zu Absatz 6 und werden in
dessen Satz 1 die Worte
,,die Schule in Neubrandenburg .......... der Stiftung"
durch die Worte „eine von der Stiftung getragene Schule
oder sonstige Bildungseinrichtun.l!" t>rsetzt.

3. In� 4 i\hs. 4 werden im Satz 2 in der Klammer nach den Wor
ten „Sütt,e 2 u. 3" die Worte „dieser Satzung·' ergänzt.

4. In§ 7
a) werden in Absatz 1

aa) die -...; ummer 2 gestrichen,
bb) die bisherigen Nummern 3 bis 5 zu Nummern 2 bis 4,
cc) die bisherigen Nummern 6 und 7 zu Nummer 5 und

wie folgt neu gefaßt:
„bis zu 3 Vertretern der Elternschaften von Schul- und
Bildungseinrichtung,:n der Stiftung, wobei aus einer.
Schule oder Bildungseinrichtung jeweils nur ein Ver
treter gewählt werden kann. Diese Vertrc>ler werden
dufl'h von der _jeweiligen Elternversarmnlung _jeder
Schul- und Bildungseinrichtung benannten Wahlbe
rechtigten in einer eigens dafür einberufenen Eltern
versammlung gewählt.
Jede Schul- und Bildungseinrichtung cnt�endet 3
Wahlberechtigte in die Elternvertreterversammlung.",

dd) wird ein Satz 2 wie folgt ergänzt:
,.Soweit zwischen der Evangelisch-Lutherischen Lan
deskirche Mecklenburgs und der Pommerschen Evan
gelischen Kirche eine Vereinbarung gemäß § 2 Abs. 5
dieser Satzung zustande kommt, wird der Oberkir
chenrat auf Vorschlag des Konsistoriums der Pommer
sehen Evangelischen Kirche bis zu zwei weitere von
der Pomrrwrschen Evangelischen Kirche \ or12eschla
gem: Personen in das Stiftungskuratorium berufen.",

b) wird nach Absatz l ein neuer Absatz 2 wie folgt eingefügt:
(2) ,.An den Sitzungen des Stiftungskuratoriums nehmen
die Mitglieder des Stiftungsvorstandes beratend teil.",

c) wird der bisherige Absatz 2 zu Absatz 3 und werden
aa) in Satz 1 die Worte „Absatz 1 Nr. 3 bis 7" durch die

Worte „Absatz l Nm. 2 bis 5 dieser Vorschrift" sowie 
die Worte „Absatz 1 Nr. 6 und 7" durch die Worte 
,,Absatz l Nr. S dieser Vorschrift" ersetzt. 

bb) in Satz 2 die Worte: ,,Absatz l Nr. 3 bis 7" durch die 
Worte ,,Absatz l Nm. 2 bis 5 dieser Vorsc hrifr' ersetzt, 

cc) Satz .i wie folgt neu gefaßt:
„Per,onen. die dem Stiftungsvorstand angd1oren oder
zu der Stiftung in einem Dienst- oder arbeitsrechtlichen
Verhältnis stehen, können nicht zu Mitgliedern des
Stiftungskuratoriums berufrn bzw. gewählt werden.",

d) wird der bisherige Absatz 3 zu Absatz 4 und werden
aa) in Satz l die Worte „seiner Mitte'' durch die Worte

,,der Mitte der stimmberechtigten Mitglieder" ersetzt,
bb) Satz 3 gestrichen .

S. In§ 8
a) wird in Absatz l ein Satz 2 wie folgt ergänzt:

„Dem Stiftungskuratorium obliegt zur Verfolgung der
Stiftungszwecke die Richtlinienkompetenz.",

b) wird nach Absatz I ein neuer Absatz'2 wie folgt eingefügt:
,.(2) Das Stiftungskuratorium beruft den Vorstand der
Stiftung.",

c) wird der bisherige Absatz 2 zu Absatz 3 und werden
aa) in der Nummer 2 die Worte „unter Ausschluß des

Stimmrechts des Vorsitzenden des Stiftungsvorstan
des," gestrichen, 

bb) in Nummer 9 nach dem Wmt „Funktionsstelle" in der 
Klammer nach dem Wort „Nr. 8" die Worte „dieser 
Vorschrift" ergänzt, 
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cc) in Nummer 12 in der Klammer nach den Worten,,§ 11
Abs. 8 Satz l" die Worte „dieser Satzung" ergänzt,

dd) in Nummer 15 Satz 3 gestrichen,
d) wird ein Absatz 4 wie folgt ergänzt:

,,(4) Im übrigen gelten die kirchlichen Ordnungen.".

6. In§ 9
a) werden in Absatz 4

aa) Satz l wie folgt neu gefaßt:
,,Das Stiftungskuratorium ist beschlußfähig, wenn 
alle Mitglieder ordnungsgemäß geladen und minde
stens menr als die Hälfte der S!immberechtigten Mit
glieder anwesend sind.", 

bb) Satz 2 gestrichen, 
b) werden in Absatz 7

aa) in Satz 1 nach dem Wort „Mitglieder" die Worte „und
sonstigen Beteiligten" ergänzt,

bb) in Satz 4 nach den Worten ,,§ 6 Abs. 5" die Worte
,.dieser Satzung" ergänzt. 

7. In§ 10
a) wird Absatz 2 wie folgt neu gefaßt:

,,(2) Der Vorsitzende wird für die jeweilige Amtszeit
durch das Stiftungskuratorium gewählt.",

b) werden in Absatz 3 Nr. 1 die Worte: ,,Oberkirchenrat der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs"
durch das Wort „Stiftungskuratorium" ersetzt,

c) wird Absatz 3 Satz 3 wie folgt neu gefaßt:
„Das Stiftungskuratorium wählt den Stiftungsvorstand
auf seiner jeweils konstituierenden Sitzung.".

8. In§ 11
a) werden in Absatz 2

aa) in Nummer I die Worte,,§ 8 Abs. 2 Nr. 9" durch die
Worte ,,§ 8 Abs. 3 Nr. 9 dieser Satzung" ersetzt,

bb) in Nummer2 nach den Worten „unter Nr. 1" die Worte
,,dieser Vorschrift" ergänzt, 

cc) in Nummer 4 die Worte ,,§ 8 Abs. 2 Nr. 8" durch die
Worte ,,§ 8 Abs. 3 Nr. 8 dieser Satzung" ersetzt,

dd) in Nummer 7 nach den Worten „betreffende Schule"
das Wort ,,(Schulordnung)" ergänzt,

b) werden in Absatz 3 in der ersten Klammer die Worte,,§ 8
Abs. 2 Nr. 4" durch die Worte ,,§ 8 Abs. 3 Nr. 4 dieser
Satzung" ersetzt,

c) werden in Absatz 4 in der Klammer die Worte,,§ 8 Abs.
2" durch die Worte.,§ 8 Abs. 3 dieser Satzung" ersetzt und
nach den Worten ,,im Rahmen des § 12" die Worte „die
ser Satzung" ergänzt,

d) werden in Absatz 5 S:itz 5 in der Klammernach den Worten
,.§ 12 Abs. 3 Satt 1" di,' \Vorte „dieser Salwng'' ergänzt.

9. In§ 12 Abs. 3
a) werden in Satz 1 die Worte „und dem Stiftungskuratori

urn" gestrichen,
b) wird Satz 2 wie folg! neu gefaßt:

.. Die Cicschäftsflihrrr sollen in der Regel aus dem örtli
chen !kn:ich tkrjcweili)2cn Scluilc oder Bildungscinrich•
tung stammen.".

10. In§ 15
a) werden in Absatz J

aai in Satz 1 mich den \Vorten ,,§ 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 5" die
Worte „dieser Sa!Lung·' ergiinzt,

bb) in Satz 2 nach den Worten,,§ 7 und den gemäß§ 10
Abs. 3 Nr. 2" die Worte „dieser Satzung" ergänzt, 

b) wird ein Absatz 3 wie folgt ergänzt:
,,(3) Dem Stiftungskuratorium gehören zur Zeit der
Beschlußfassung über die Satzungsänderungen die aus
einem Zusatzprotokoll ersichtlichen Mitglieder an. Ab
1. August 1999 scheidet der Vorsitzende des Stiftungs
vorstandes aus dem Stiftungskuratorium aus. Die Amts
zeit der übrigen Mitglieder des Stiftungskuratoriums
endet nach Maßgabe des § 6 Abs. 7 dieser Satzung. Die
erforderlichen Nachberufungen oder Nachwahlen von
weiteren Mitgliedern des Stiftungskuratoriums erfolgen
bis spätestens 31. Oktober 1999 für den Rest der Amts
zeit.",

c) wird ein Absatz 4 wie folgt ergänzt:
,.(4) Der bisherige Stiftungsvorstand bleibt in Abwei
chung des § 6 Abs. 7 dieser Satzung so lange im Amt, bis
das Stiftungskuratorium im Sinne von Absatz 3 Satz 4
dieser Vorschrift die Mitglieder des Stiftungsvorstandes
nach § 10 dieser Satzung für den Rest der Amtszeit neu
gewählt hat. Die Wahl soll bis spätestens 31. Dezember
1999 erfolgen.".

§2

Diese Satzungsänderungen treten vorbehaltlich der Genehmi
gung durch den Oberkirchenrat am 1. August 1999 in Kraft. 

Neubrandenburg, 28. Juni 1999 

Hans-Martin Hoeck 
Vorsitzender des Stiftungskuratoriums 

Genehmigung 

der vom Stiftungskuratorium der Evangelisch-Lutherischen Lan
deskirche Mecklenburgs in seiner Sitzung am 28. Juni 1999 
beschlossenen Satzungsänderungen der Satzung der Schulstif
tung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
vom 5. Oktober 19% 

Hi.ermit genehmigt der Oberkirchenrat auf Grund von § 7 
Abs. 1 des Kirchengesetzes vom 15. November 1992 über die 
kirchliche Stiftungsaufsicht (KABIS. 91) in der Fassung des Kir
chengesetzes vom 31. Oktober 1993 über die kirchliche Stiftungs
aufsieht (KABI 1994 S. 4) die vom Kuratorium in seiner Sitzung 
am 28. Juni 1999 beschlossenen Satzungsändenmgen der vom 

· Oberkirchenrat am 6. Dezember 19% genehmigten Satzung der
Schulstiftung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meck
lenburgs.

Da durch die S.it1ungsünderungt'll ,kr Aufgabenbereid1 einer
kirchlichen Stif1ung nicht verlassen wird. ist. nach § 2ti Abs. 2
Satz 2 des Stiftungsgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpom
mern vom 24. Februar 1993 (GVB!. M-V S. 104) die Zustimmung
der staatlichen Stiftungsbehörde nicht erforderlich.

Mil dieser Genehmigung ist die Genehmigung im Rahmen des 
� 4 des Kirchengesetzes vom 24. Oktober 1976 über die· Lindes
kirchlichen Werke (KABIS. 59) in Verbindung mit dem Beschluß 
der Kirchenleitung vom 1. Februar 1991 (G.Nr. 290.00/24), KABI 
S. 79, verbunden.

Schwerin, 20. August 1999 

Der Oberkirchenrat 
1 n Vert.rctung 
Sohn 
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S atzu n g  
der Schulstiftung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenurgs 

in der ab 1. August 1999 geltenden Fassung 

§ 1

Name, Sitz, Rechtsform, Geschäftsjahr 

(1) Die Stiftung führt den Namen „Schulstiftung der Evange•
lisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs". 

(2) Die Stiftung hat ihren Sitz in Neubrandenburg.
(3) Die Stiftung hat die Rechtsform einer kirchlichen Stiftung

des öffentlichen Rechtes im Sinne der §§ 22, 23, 24, 26 des Stif
tungsgesetzes für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 
24. Februar 1993 (Stiftungsgesetz - StiftG, GVBL M-V S. 104),
auf Grund der in Anlage beigefügten staatlichen Genehmigung des
Stiftungsaktes der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meck
lenburgs vom 22. Oktober 1996 (vgl.: Beschluß der Kirchenlei
tung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs
vom 5. Oktober 1996 über die Errichtung der Schulstiftung der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs). Die Stif
tungsaufsicht wird durch den Oberkirchenrat der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs wahrgenommen.

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2
Stiftungszweck 

( 1) Die Stiftung ist Ausdruck des Willens der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs, sich an der Erziehung 
und Bildung der heranwachsenden Generation zu beteiligen. Mit 
der Gründung evangelischer Schulen erfüllt sie den Auftrag, sich 
allen Menschen zuzuwenden und ihnen das Evangelium von 
Jesus Christus zu erschließen. 

(2) In Erfüllung dieser Zielsetzung bilden die Mitglieder der
Organe und die Mitarbeiter der Stiftung eine Dienstgemeinschaft 
in Wort und Tat auf· Grundlage des Evangeliums von Jesus 
Christus. 

(3) Zur Zweckerfüllung im Rahmen des vorgenannten Stif
tungszwecks soll die Stiftung die Trägerschaft einer Evangeli
schen Schule in Neubrandenburg und mögliche weitere Schulen 
und sonstige Bildungseinrichtungen übernehmen. 

(4) Die Stiftung soll auch gemeinsame Aufgaben der Träger
kirchlicher und diakonischer Schul- und Bildungseinrichtungen 
im Gebiet der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklen
burgs koordinieren und, soweit erforderlich, wahrnehmen. Die 
Übertragung der Aufgaben von Trägem auf die Stiftung erfolgt in 
einer jeweils zwischen ihnen abzuschließenden Vereinbarung. 

(5) Soweit die Stiftung auf Grund einer Vereinbarung zwischen
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und 
der Pommerschen Evangelischen Kirche im Gebiet der Pommer
sehen Evangelischen Kirche tätig wird, gelten die Absätze 3 und 
4 dieser Vorschrift entsprechend. 

(6) Die Aufnahme in eine von der Stiftung getragene Schule
oder sonstige Bildungseinrichtung erfolgt nach den staatlichen 
Regelungen für staatlich genehmigte Ersatz- oder Ergänzungs
schulen ohne Unterschied der Person und des Bekenntnisses im 
Rahmen der Grundsätze der Gemeinnützigkeit und der jeweils 
geltenden schulgesetzlichen Möglichkeiten. Näheres regelt die 
jewejlige Geschäftsordnung für die betreffende Schule. 

§3
Zuordnung der Stiftung zur Landeskirche 

(1) Die Stiftung ist als kirchliche Stiftung des öffentlichen
Rechts ein Werk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs. 

(2) Die Stiftung kann ihrem Arbeitsbereich entsprechenden
Fachverbänden beitreten. 

(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Stiftung mit den
Kirchenkreisen und Kirchgemeinden zusammen. 

§4
Stiftungsvermögen, Gemeinnützigkeit, 

Vermögensbindung 

( 1) Das Stiftungsvermögen beträgt 170.000,- DM und ist unan
greifbares Grundstockvermögen. 

(2) Das Stiftungsvermögen besteht zur Zeit aus den in der Anla
ge näher bezeichnenden Vermögenswerten. Die Anlage bildet 
einen Wf:Sentlichen Bestandteil dieser Satzung. 

(3) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige und kirchliche Zwecke im Sinne steuerbegünstig
ter Zwecke der jeweils geltenden Abgabenordnung. Sie ist selbst
los tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

(4) Stiftungsmittel dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke ver
wendet werden. Die in den satzungsgemäßen Organen tätigen 
Vertreter erhalten hierfür neben einem angemessenen Aufwen
dungsersatz (§ 6 Abs. 2 Sätze 2 u. 3 dieser Satzung) keine Zuwen
dungen aus Stiftungsmitteln. 

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der
Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergü
tungen begünstigt werden. 

(6) Zustiftungen durch Zuwendungen unter Lebenden oder von
Todes wegen sind zulässig und dem Vermögen der Stiftung zuzu
führen. 

(7) Bei Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall der steuerbe
günstigten Zwecke fällt das Stiftungsvermögen nach Abzug aller 
Verbindlichkeiten an die Evangelisch-Lutherische Landeskirche 
Mecklenburgs, welche dieses für gemeinnützige und kirchliche 
Zwecke im Sinne der jeweils geltenden Abgabenordnung zu ver
wenden hat. 

§5
Finanzierung 

Zur Finanzierung der Arbeit stehen der Stiftung zur Verfügung: 
1. die Erträgnisse des Stiftungsvermögens,
2. eventuell zu erhebende Schul• und sonstige Benutzungsge

bühren,
3. Zuschüsse und sonstige ausdrücklich zum Verbrauch

bestimmte Zuwendungen, inbesondere nach dem jeweils gel
tenden staatlichen Schulfinanzierungsrecht,

4. sonstige Zuwendungen und Beiträge von öffentlicher, kirchli
cher und privater.Seite,

5. sonstige Fremdmittel.
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§6

Organe der Stiftung 

( 1) Die Organe der Stiftung sind:
1. das Stiftungskuratorium
2. der Stiftungsvorstand.

(2) In die Organe der Stiftung können, soweit die nachfolgen
den Bestimmungen nichts Abweichendes regeln, berufen bzw. 
gewählt werden: 
1. Gemeindeglieder der Evangelisch-Lutherischen Kirchge

meinden und andere Personen, die einer Kirche angehören,
die der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutsch
land angeschlossen ist,

2. ordinierte Amtsträger der evangelischen Kirche.
(3) Bei der Übernahme ihres Amtes geben die Mitglieder der

Organe schriftlich die Versicherung ab, die kirchliche Aufgabe 
der Stiftung und ihrer Einrichtungen als Werk christlichen Glau
bens zu wahren und zu fördern 

(4) Die Mitgliedschaft in den Organen endet:
l. durch Niederlegung,
2. durch Abberufung oder Abwahl,
3. für hauptberufliche Mitarbeiter der Stiftung mit dem Aus

scheiden aus dem Dienst der Stiftung.
(5) Die Mitglieder der Organe sind verpflichtet, über Angelegen

heiten, die ihrem Wesen nach vertraulich oder als solche ausdrück
lich bezeichnet worden sind, dauernd, auch nach Ausscheiden aus 
dem Amt, Verschwiegenheit zu bewahren. Die Verpflichtungser
klärung ist bei der Übernahme des Amtes schriftlich abzugeben. 

(6) Die Tätigkeit im Stiftungsvorstand und im Kuratorium ist,
soweit sie nicht hauptberuflich ausgeübt wird, ehrenamtlich. Die 
Mitglieder haben Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen aus 
ihrer Tätigkeit. Diese Aufwendungen können auch durch eine 
angemessene Pauschale, deren Höhe durch Beschluß des Stif
tungskuratoriums festzulegen ist, abgegolten werden. 

(7) Die Dauer einer Amtszeit von Stiftungsvorstand und Stif
tungskuratorium beträgt jeweils 4 Jahre. Nach Ablauf der Amts
zeit bleiben beide Gremien im Amt, bis das jeweilige neugewähl
te Gremium erstmals zusammentritt. 

§7
Zusammensetzung des Stiftungskuratoriums 

( 1) Das Stiftungskuratorium besteht aus:
l .  dem im Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Meck

lenburgs zuständigen Dezernenten für Schulfragen,
2. einem aus der Mitte der Kirchenleitung der Evangelisch

Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs zu wählenden Mit
glied.

:t einem vom Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs zu benennenden Juristen, 

4. einem vom Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen
Landeskirche Mecklenburgs zu benennenden schulpädago
gisch qualifizierten Vertreter.

5. bis zu _:; Vertreter der Eltemschaft.en von Schul- und Bil
dung,emrn:hlungen der Stiftung. wobei aus einer Schule oder
Bildungseinrichtung jeweils nur ein Vertreter gewählt werden
kann. Diese Vertreter werden durch von der jeweiligen Eltern
versammlung jeder Schul- und Bildungseinrichtung benann
ten Wahlberechtigten in einer eigens dafür einberufenen
Elternversammlung gewühlt. Jede Schul- und Bildungsein
rid1tung entsendet 3 Wahlberechtigte in die Elternvertreter
versammlung.

Soweit zwischen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs und der Pommerschen Evangelischen Kirche eine 
Vereinbarung gemäß § 2 Abs. 5 dieser Satzung zustandekommt, 
wird der Oberkirchenrat auf Vorschlag des Konsistioriums der 
Pommerschen Evangelischen Kirche bis zu zwei weitere von der 
Pommerschen Evangelischen Kirche vorgeschlagene Personen in 
das Stiftungskuratorium berufen. 

(2) An den Sitzungen des Stiftungskuratorium nehmen die Mit
glieder des Stiftungsvorstandes beratend teil. 

(3) Die Berufung bzw. Wahl der unter Absatz 1 Nm. 2 bis 5 die
ser Vorschrift genannten Mitglieder erfolgt für die Dauer der 
Amtszeit und ist in den Fällen des Absatz I Nr. 5 dieser Vorschrift 
durch den Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Landes
kirche Mecklenburgs zu bestätigen. Weitere Amtszeiten der Mit
glieder nach Absatz 1 Nm. 2 bis 5 dieser Vorschrift sind zulässig. 
Personen, die dem Stiftungsvorstand angehören oder zu der Stif
tung in einem Dienst- oder arbeitsrechtlichen Verhältnis stehen, 
können nicht zu Mitgliedern des Stiftungskuratoriums berufen 
bzw. gewählt werden. 

(4) Das Stiftungskuratorium wählt aus der Mitte der stimmbe
rechtigten Mitglieder einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter 
in seiner ersten konstituierenden Sitzung für die Dauer der Amts

. periode. Wiederwahl ist zulässig. 

§8

Aufgaben des Stiftungskuratoriums 

(I) Dem Stiftungskuratorium sind vom Stiftungsvorstand alle
Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zur Beratung 
und Beschlußfassung vorzulegen. Dem Stiftungskuratorium 
obliegt zur Verfolgung der Stiftungszwecke die Richtlinienkom
petenz. 

(2) Das Stiftungskuratorium beruft den Vorstand der Stiftung.
(3) Das Stiftungskuratorium beschließt über alle Geschäftsvor

fälle von grundsätzlicher Bedeutung, insbesondere in folgenden 
Angelegenheiten·: 
1. den Erlaß von Grundsätzen und Richtlinien für die Verwal

tung des Stiftungsvermögens,
2. die allgemeine Beaufsichtigung der Geschäftsführung des

Stiftungsvorstandes,
3. die Wahl des 2. Stellvertreters des Vorsitzenden des Stif

tungsvorstandes,
4. den vom Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes vorgelegten

Haushaltsplan,
5. die Rechnung des abgelaufenen Rechnungsjahres,
6. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken; die

Kirchgemeindeordnung der Evangelisch-Lutherischen Lan
deskirche MeLklenburgs ist entsprechend anzuwenden:

7. die Erforderlichkc'it von Neubauten und größeren Instandset
zungs- oder Bauunterhaltungsmaßnahmen und deren Finan
zierung; die Vorschriften der Bauverordnung der Evange
lisch-Lutherischen Landeskirche l'vtecklenburgs sind anzu
wenden,

8. die Errichtung von Planstellen und die Festsetzung von Stel
len des Stellenpl.mes für die hauptberuflichen Mitarbeiter der
Stiftung und die Benennung von besonderen Funktionsstellen
(z.B. Leiterstellen. Stellen mit besonders zu fordernden Qua
lifikationen etc.), jeweils im Einvernehmen mit dem Oberkir
chenrat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Meck
lenburgs,

9. die Anstellung. Höhergruppierung und Entlassung von haupt
berullich tätigen Mitarbeitern ab der Verglitungsgruppe II a
der Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung (KAVO) und lv!itar-
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beitern in einer besonderen Funktionsstelle (Nr. 8 dieser Vor
schrift), jeweils im Einvernehmen mit dem Oberkirchenrat, 

10. die Ernennung, Beförderung und Entlassung von Stiftungsbe
amten, jeweils im Einvernehmen mit dem Oberkirchenrat,

11. die Aufnahme von sonstigen Darlehen, unter Beachtung des
landeskirchlichen Haushaltsrechts,

12. die Zustimmung zur Geschäftsordnung des Stiftungsvorstan
des (§ 11 Abs. 8 dieser Satzung),

13. die Bestellung und Zusammensetzung eines Stiftungsbeira
tes, der den Stiftungsvorstand und das Stiftungskuratorium in
wichtigen Fragen berät,

14. die Entsendung eines Mitglieds des Stiftungskuratoriums in
ein dem Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Lan
deskirche Mecklenburgs beigeordnetes Beratungsgremium,

15. die Satzung und ihre Änderungen und die Auflösung der Stif
tung. Hierfür ist eine Mehrheit von drei Viertel seiner stimm
berechtigten Mitglieder erforderlich.

(4) Im übrigen gelten die kirchlichen Ordnungen.

§9
Sitzungen des Stiftungskuratoriums 

(1) Das Stiftungskuratorium tagt in nicht öffentlicher Sitzung.
Das Stiftungskuratorium ist befugt, zur Beratung ohne Stimm
recht Personen hinzuzuziehen, die anzuhören zweckdienlich 
erscheint. Den Mitgliedern des Oberkirchenrates ist eine Teilnah
me ohne Stimmrecht zu ermöglichen. 

(2) Das Stiftungskuratorium tritt nach Bedarf, mindestens aber
zweimal im Jahr zusammen. Sitzungen des Stiftungskuratoriums 
sind ferner anzusetzen, wenn mindestens 3 Mitglieder des Stif
tungskuratoriums dies mit schriftlicher Begründung verlangen. 

(3) Zu den Sitzungen ist rechtzeitig, in der Regel schriftlich und
mindestens 2 Wochen vor dem Sitzungstermin und unter Angabe 
der Tagesordnung vom Vorsitzenden des Stiftungkuratoriums, in 
dessen Verhinderungsfall durch seinen Stellvertreter einzuladen. 
Zur Aussprache über Gegenstände, die nicht auf der Tagesord
nung stehen, ist Gelegenheit zu geben, eine Beschlußfassung 
kann jedoch nur erfolgen, wenn die Mehrheit der erschienenen 
Mitglieder die Entscheidungsreife dieses Gegenstandes zuvor 
feststellen. 

(4) Das Stiftungskuratorium ist beschlußfähig, wenn alle Mit
glieder ordnungsgemäß geladen und mindestens mehr als die 
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. 

Beschlüsse erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit der 
Anwesenden. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abge
lehnt. Fehlt die Beschlußfähigkeit, so ist das Kuratorium in einer 
zweiten, mit gleicher Tagungsordnung einzuberufenden Sitzung, 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig. 
Zwischen der 1. und der 2. Sitzung muß eine Frist von mindestens 
3 Werktagen liegen. In der Einladung zu dieser Sitzung ist auf die 
unbedingte Beschlußfähigkeit hinzuweisen. 

(5) Die in dieser Satzung vorgeschriebenen qualifizierten
Mehrheiten bleiben unberührt. 

(6) Der Vorsitzende kann in begründeten Ausnahmefällen aus
nahmsweise den Mitgliedern bestimmte Punkte zur schriftlichen 
Beschlußfassung vorlegen. In diesem Verfahren ist stets die 
Zustimmung von wenigstens 2/3 der Mitglieder des Stiftungsku
ratoriums erforderlich. Die Zustimmungen müssen innerhalb von 
14 Tagen nach Absendung der Aufforderung zur Stimmabgabe 
beim Vorsitzenden vorliegen. Die Aufzeichnung des Vorsitzenden 
über das Ergebnis der schriftlichen Beschlußfassung ist in der 
Niederschrift über die nächste Sitzung des Kuratoriums aufzu
nehmen. 

(7) Über die Sitzung des Stiftungskuratoriums werden Nieder
schriften gefertigt, die die Namen der anwesenden Mitglieder und 
sonstigen Beteiligten, der Beschlüsse und den wesentlichen Gang 
der Verhandlung wiedergeben sollen. Sie sind vom Vorsitzenden 
bei dessen Verhinderung durch seinen Stellvertreter, und vom 
Protokollführer zu unterzeichnen und allen Mitgliedern des Stif
tungskuratoriums, des Stiftungsvorstandes und dem Oberkirchen
rat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs in 
Abschrift zuzusenden. Mit dem Führen des Protokolls kann durch 
Beschluß eine Person bestellt werden, die nicht Mitglied des Stif
tungskuratoriums ist. In diesem Fall ist der Protokollführer zur 
besonderen Verschwiegenheit über die Verhandlungsgegenstände 
in entsprechender Anwendung des § 6 Abs. 5 dieser Satzung 
schriftlich zu verpflichten. 

§ 10
Zusammensetzung des Stiftungsvorstandes 

(1) Der Stiftungs vorstand besteht aus dem Vorsitzenden des
Stiftungsvorstandes und 2 Stellvertretern. 

(2) Der Vorsitzende wird für die jeweilige Amtszeit durch das
Stiftungskuratorium gewählt. 

(3) Die Stellvertreter sind jeweils:
1. ein vom Stiftungskuratorium für die jeweilige Amtszeit

gewählter Vertreter, der für Wirtschafts- und Finanzfragen
qualifiziert ist als l. Stellvertreter,

2. ein vom Stiftungskuratorium für die jeweilige Amtszeit
gewählter Vertreter, der in schulpädagogischen Fragen quali
fiziert sein soll, als 2. Stellvertreter. Eine Wiederwahl ist
zulässig. Das Stiftungskuratorium wählt den Stiftungsvor
stand auf seiner jeweils konstituierenden Sitzung.

§ 11
Aufgaben des Stiftungsvorstandes 

(1) Der Stiftungsvorstand ist für alle Angelegenheiten der Stif
tung zuständig und dem Stiftungskuratorium gegenüber verant
wortlich, soweit die Angelegenheit nicht dem Stiftungskuratori
um zur Entscheidung vorbehalten sind. 

(2) Zu den Aufgaben des Stiftungsvorstandes gehören insbe
sondere: 
1. Anstellung von Stiftungsangestellten bis zur Vergütungsgrup

pe III der Kirchlichen Vergütungsordnung (KAVO). Soweit
mit der Anstellung nicht die Übertragung einer besonderen
Funktion im Sinne des § 8 Abs. 3 Nr. 9 dieser Satzung ver
bunden ist,

2. Höhergruppierungen mit den gleichen Einschränkungen wie
unter Nr. 1 dieser Vorschrift,

3. Anstellung von nebenberuflichem Personal und Aushilfsper
sonal,

4. Kündigung und Entlassung von Mitarbeitern bis einschließ
lich Vergütungsgruppe III der Kirchlichen Vergütungsord
nung (KAVO), wenn die Mitarbeiter nicht mit einer besonde
ren durch das Stiftungskuratorium im Rahmen des § 8 Abs. 3
Nr. 8 dieser Satzung festgestellten Funktion betraut waren,

5. Baumaßnahmen mit einem Gesamtaufwand bis zu
15.000 DM; im übrigen gilt die Bauverordnung der Evange
lisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs (KB VO) in
der jeweils geltenden Fassung,

6. Anschaffungen, die über ordentliche Etatmittel abgedeckt
sind, bzw. aus Rücklagenmitteln bis 5.000 DM,
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7. Erstellung und Beschlußfassung der jeweiligen Geschäftsord
nung für die betreffende Schule (Schulor-dnung) unter Beach
tung der schulgesetzlichen Vorschriften.

(3) Der Stiftungsvorstand legt dem Stiftungskuratorium den
jeweils für ein Rechnungsjahr zu erstellenden Haushaltsplan (§ 8 
Abs. 3 Nr. 4 dieser Satzung) einschließlich aller zugehörigen 
Unterlagen (Stellennachweise) zur Beschlußfassung vor. 

(4) Der Stiftungsvorstand hat bei der Verwaltung des Stiftungs
vermögens die vom Stiftungskuratorium festgelegten Grundsätze 
und Richtlinien zu beachten. 

Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung (§ 8 Abs. 3 
dieser Satzung) sind dem Stiftungskuratorium vorzulegen. Die 
Geschäftsführung, auch im Rahmen des § 12 dieser Stiftungssat
zung ist vom Stiftungsvorstand im Rahmen des Absatzes 1 dieser 
Vorschrift zu verantworten. Weisungen des Stiftungskuratoriums 
sind zu befolgen. 

(5) Der Stiftungsvorstand tritt bei Bedarf - jedoch jährlich min
destens viermal - zu Beratungen zusammen. Die Sitzungen wer
den vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den 
1. Stellvertreter einberufen. Sie können im Bedarfsfall auch vom
2. Stellvertreter einberufen werden. Verantwortliche Mitarbeiter,
insbesondere Mitarbeiter in besonderen Funktionen der Stiftung.
können mit beratender Stimme zu den Sitzungen hinzugezogen
werden. Geschäftsführer(§ 12Abs. 3 Satz 1 dieser Satzung) sind
zur Teilnahme an den Sitzungen mit beratender Stimme ver
pflichtet. Dem Vorsitzenden des Stiftungskuratoriums, bei dessen
Verhinderung seinem Stellvertreter, ist auf Verlangen eine Teil
nahme ohne Stimmrecht zu ermöglichen. Die Entscheidungen
und Beschlüsse der Sitzung sind in einem Protokoll festzuhalten,
das von einem Geschäftsführer, ersatzweise von einem Mitglied
des Stiftungsvorstandes, zu führen und vom Vorsitzenden des
Stiftungsvorstandes zu unterzeichnen ist.

(6) Beschlüsse des Stiftungsvorstandes bedürfen der Mehrheit
der Mitglieder des Stiftungsvorstandes. 

(7) Bei der Verwaltung des Stiftungsverrnögens und der ihm
obliegenden Geschäftsführung gelten im übrigen die kirchlichen 
Ordnungen. 

(8) Der Stiftungsvorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die
dem Stiftungskuratorium zur Zustimmung vonulegen ist. 

§ 12
Geschäftsführung 

(1) Der Stiftungsvorstand ist der gesetzliche Vertreter der Stif
tung. Er vertritt diese gerichtlich und außergerichtlich. Jedes Mit
glied des Stiftungsvorstandes ist alleinvertretungsberechtigt. Im 
Innenverhältnis ist jedes Mitglied an die Beschlüsse des Stif
tungsvorstandes und des Stif1ungskuratoriums t'cbu11den. 

(2) Der Vorsitzende des Stiftungsvorstandc, vollzieht die
Beschlüsse des Stiftungskuratoriums. Er ist Dienstvorgesetzter 
der Mitarbeiter der Stiftung. 

(3) Für Geschäfte der laufenden Verwaltung können vom Stif
tungsvorstand ein oder mehrere Geschäftsführer bestellt werden, 
die dem Stiftungsvorstand veranwortlich sind. Die Cieschäftsfüh 
rer sollen in der Regel aus <k111 örtlichen Bcr,:id1 der jeweiligen 
Schule oder Bildungseinrichtung stammen. Durch Vereinbarung 
können Aufgaben der laufenden Verwaltung auf die Evangelische 
Schulstiftung in der EKD. Kirchliche Stiftung des öffentlichen 
Rechts. übenragen werden. 

(4) Das Nähere regeln die vom Stiftungsvorstand jeweils zu
beschließenden Anstellungsvert rjge. 

§13
Rechnungsprüfung 

Die Rechnungen der Stiftung werden im Rahmen von jährlich 
zu erstellenden Jahresabschlüssen von einem vom Kuratorium im 
Einvernehmen mit dem Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutheri
schen Landeskirche Mecklenburgs zu bestellenden Rechnungs
prüfer geprüft. Die Buchführung erfolgt in der im Bereich der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs geltenden 
Ordnung, sofern das Zuwendungsrecht nichts anderes vor
schreibt. 

§ 14
Kirchliche Tätigkeit der Stiftung 

( l) Diese Satzung sowie ihre Änderungen bedürfen der Geneh
migung durch den Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs. 

(2) Die Tätigkeit der Stiftung wird als kirchliche Tätigkeit der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs auf der 
Grundlage ihrer kirchlichen Ordnungen einschliefmch der in die
sem Bereich geltenden Datenschutzbestimmungen anerkannt. 

(3) Der Umfang der Stiftungsaufsicht durch den Oberkirchen
rat ist in den jeweils geltenden kirchengesetzlichen Vorschriften 
geregelt. 

§ 15
Übergangsbestimmungen 

( 1) Am 5. Dezember 1996 treten die Mitglieder des Stiftungsku
ratoriurns nach § 7 Abs 1 Nr. 1 bis 5 dieser Satzung zu ihrer konsti
tuierenden Sitzung zusammen. Sie wählen die weiteren Mitglieder 
des Kuratoriums im Rahmen des § 7 und den gemäß § 10 Abs. 3 
Nr. 2 dieser Satzung zu wählenden 2. stellvertretenden Vorsitzen
den des Stiftungsvorstandes. Mit Bestätigung des Oberkirchenrates 
beginnt für die gewählten Mitglieder eine reguläre Amtszeit. 

(2) Der Stiftungsvorstand nimmt nach der Wahl seiner Mitglie
der seine Arbeit spätestens zum 9. Dezember 1996 auf. 

(3) Dem Stiftungskuratorium gehören zur Zeit der Beschluß
fassung über die Satzungsänderungen, die aus einem Zusatzpro
tokoll ersichtlichen Mitglieder an. Ab 1. August 1999 scheidet der 
Vorsitzende des Stiftungsvorstandes aus dem Stiftungskuratorium 
aus. Die Amtszeit der übrfgen Mitglieder des Stiftungskuratori
ums endet nach Maßgabe des § 6 Abs. 7 dieser Satzung. Die er
forderlichen Neuberufungen oder Nachwahlen von weiteren 
Mitgliedern des Stiftungskuratoriums erfolgen bis spätestens 
, 1. Oktober 1999 fLir den Rest der Arnh1cit. 

(4) Der bisherige surtungsvorstand hkibt in Abweichung des
* 6 Absatz 7 dieser Satzung so lange im Amt, bis das Stiftungs
kuratorium im Sinne von Absatz 3 Satz 4 dieser Vorschrift die
Mitglieder des Stiftungsvorstandes nach § 10 dieser Salwng für
den Rest der Amtszeit neu gewählt hat. Die Wahl soll bis späte
stens 31. Dezember 1999 erfolgen.

§ 16
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit ihrer Genehmigung durch den Oberkir
chenrat dc:r Evangelisch Lutherischen l ,andeskirche \1ccklen" 
burgs nach Erteilung der Genchmigun,>c des Stiftungsak1-::, durch 
das Innenministerium in Kraft. 
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211.01n 

[n Ausführung von § 2 Abs. 2 des Kirchengesetzes vom 
21. März 1999 über die Ordnung des Gottesdienstes hat der Ober
kirchenrat die nachfolgenden Richtlinien erlassen.

Schwerin, 26. August 1999 

Der Oberkirchenrat 
Flade 

Richtlinien zum Evangelischen 
Gottesdienstbuch 

Grundsätzliches 

I. Das Evangelische Gottesdienstbuch öffnet Gestaltungsräume
und zeigt viele Möglichkeiten, den Gottesdienst zu feiern. Es
tut dies zugleich in der Bindung an die Tradition des Gottes
dienstes unserer Kirche.
Alle Entscheidungen zur Gestaltung des Gottesdienstes sollen
in der Gemeinschaft der Kirchgemeinde und in der Gemein
schaft aller Kirchgemeinden in der Landeskirche getroffen
werden. Zuständig ist der jeweilige Kirchgemeinderat(§ 31
Kirchgemeindeordnung) gemeinsam mit den in der Gemein
de tätigen Pastoren, Kirchenmusikern und anderen Mitarbei
tern (§§ 30 und 52 KGO).

2. Die Gottesdienstliturgie richtet sich in der Evangelisch
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs an Grundform I
aus. Die angebotenen Variationsmöglichkeiten sollen so ein
gesetzt werden, daß die Gemeinde darauf vertrauen kann,
ihren Gottesdienst wiederzuerkennen und sich in ihm zu
Hause zu fühlen.

3. Wesentliches Anliegen auch des Evangelischen Gottesdienst
buches ist es, daß im Gottesdienst möglichst jeweils mehrere
Personen Aufgaben übernehmen: Besonders die Begrüßung
an der Eingangstür, die Lesungen, die musikalische Aus
gestaltung, das Einsammeln der Kollekte, das Fürbittgebet,
die Abkündigungen und die Mitwirkung bei Abendmahls
feiern sind dazu geeignet, daß sich dabei Kirchenälteste,
Lektoren und andere Gemeindeglieder verantwortlich beteili
gen.

4. Vor jedem Gottesdienst treffen sich alle, die Aufgaben übernom
men habe.n. zum gemeinsamen Rüstgehct (z.B. nach EG 675).

5. Die zum Singen vorgesehenen Stücke der Lnurgie sollen nach
Möglichkeit auch gesungen werden. Besonders wird darauf
hingewiesen, daß das Vaterunser beim Heiligen Abendmahl
von der ganzen Gemeinde gesungen werden kann (z.B. EG
716).

6. Die Gemeinde erhehl ,ich zu folgenden Stücken: Lesungen,
Glaubensbekenntnis. Vaterunser, Einsetzungsworte und
Segen (siehe auch die Hinweise in der Ordnung des Gottes
dienstes, EG 679).
Zu den Körperhaltungen im Gottesdienst kann neben dem
Stehen. Sitzen und Gehen auch das Knien gehören. Es
empfiehlt sich besonders beim Empfang des Heiligen Abend
mahls. aber auch bei Gcheten und bei der Beichte. Allerdings

müssen die Voraussetzungen dafür in der Gestaltung des 
Altarpodestes bzw. des_ Gestühls gegeben sein.

7. Die Einführung zum Evangelischen Gottesdienstbuch (S.11
bis 19) und die über das ganze Buch verteilten Erläuterungen
zu den einzelnen Abschnitten sollen unbedingt beachtet wer
den. Sie geben Anleitung, mit der Liturgie, ihren Varianten
und Bausteinen sachgemäß umzugehen. Besonders für den
Gebrauch der „Gottesdienste in offener Form'' wird auf die
Erläuterungen S. 203 verwiesen.

Einzelnes 

8. Die Psalmen im Proprium sind in die Form gebracht, die sich
zum Singen im Wechsel eignet. Werden sie gesprochen, kann
auch die ausführlichere Textfassung im Lektionar oder, wenn
für den jeweiligen Sonntag vorhanden, die Fassung im Evan
gelischen Gesangbuch verwendet werden.

9. Kanzelgruß und Kanzelsegen (siehe hierzu die Erläuterungen
S. 42/43) sollten auch dann nicht entfallen, wenn der Prediger
zugleich Liturg ist. Sie behalten ihren Sinn als Eröffnung und
Abschluß der Predigt.

10. Zu den Abkündigungen wird auf die Erläuterungen S. 548
verwiesen. Es wird unterstrichen, daß die Fürbitte für einzel
ne Gemeindeglieder (Kasualien) und die Fürbitte für beson
dere Anliegen des Gemeindelebens vor dem Fürbittgebet an
gekündigt werden sollen (siehe S. 44 ). Es empfiehlt sich dafür
auch die bisherige Stelle für die Abkündigungen nach der
Predigt vor dem Kanzelsegen.

11. Im Abendmahlsteil sollen im Laufe des Kirchenjahres die im
Proprium angebotenen verschiedenen Präfatfonsgebete
genutzt werden.
Das seit alters in der mecklenburgischen Landeskirche in
Gebrauch stehende Präfationsgebet (bisherige Agende I,
Altarausgabe S. 240 b + c) kann weiter in Gebrauch bleiben.
Es ist besonders für die Passionszeit empfohlen.
Das Sanctus wird in der vertrauten Form (EG S. 1152 f.)
gesungen.
Auch kann die auf Martin Luther zurückgehende Melodie der
Einsetzungsworte in Gebrauch bleiben (bisherige Agende l,
Altarausgabe S. 23 im Anhang D, Ausgabe für den Pfarrer
S. 35 im Anhang D).

12. Der Bußtag vor dem Ewigkeitssonntag soll gottesdienstlich
begangen werden. Empfohlen wird ein Abendgottesdienst
(Liturgie siehe S. 191 ff.).

13. Fällt der 6. Januar (Fest der Erscheinung des Herrn. Epipha
nias) auf einen Wochentag soll an ihm ein Gottesdienst (am
Abend, außer am Sonnabend) angeboten werden. Wird am
6. Januar kein Gottesdienst gehalten, tritt das Proprium des
Epiphaniasfcstes an die Stelle des l. Sonntages nach Epipha
nias.

14. Das Evangelische Gottesdienstbuch sollte als Agende zum
Gottesdienst auf jedem Altar vorzufinden bzw. so erreichbar
sein, daß es für alle Gottesdienste und gottesdienstlichen Ver
anstaltungen jederzeit benutzt werden kann. Dabei ist darauf
zu achten. daß das Gottesdienstbuch nach Gottesdiensten und
Veranstallungen nicht aufge;,chlagcn liegenbleibt, sondern
geschlossen wird.
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234.30/364 

Bestätigung der Vokationsordnung 

Die Kirchenleitung der Evangelisch-Lutherischen Landeskir
che Mecklenburgs hat auf ihrer Sitzung am 25. August 1999 die 
Vokationsordnung vom 5. März 1994, (KABl S. 75), für fünf 
Jahre bestätigt. 

Schwerin, 27. September 1999 

Der Oberkirchenrat 
Dr. Schwerin 

381.00/120 

Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Mecklenburg„vorpommern 

Als Vertreter der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs hat der Oberkirchenrat für den nächsten Beru
fungszeitraum bis zum 6. September 2002 als Delegierte in der 
Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern berufen: 
1 . Herrn Landessuperintendent Dr. Matthias Kleiminger, 

Rostock 
2. Herrn Pastor Hartmuth Reineke, Penzlin
Als Stellvertreter wurde berufen:

Herr Landessuperintendent Fridolf Heydenreich, Güstrow. 

Schwerin, 24. August 1999 

Der Oberkirchenrat 
Flade 

147.01/15 

Rechtshof der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs 

Die Kirchenleitung hat zum 1.9.1999 den Rechtshof der Evan
gelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs neu besetzt. 
Folgende Mitglieder wurden berufen: 

Vorsitzender: Leitender Regierungsdirektor a.D. 
Peter-Paul Floerke 
Hagedomstr. 9 
20149 Hamburg 

Stellvertreter: Vorsitzender Richter am 
Verwaltungsgericht Schwerin 
Wolf-Michael Ring 
Obere Bergstr. 10 
19073 Stralendorf 

Rechtskundiger 
Beisitzer: Oberkonsistorialrat 

Hartwin Müller 
AmDom2 
39104 Magdeburg 

Stellvertreter: Richter am 
Verwaltungsgericht Schwerin 
Sven Nickels 

Ordinierter 
Beisitzer: 

Bergstr. 49 
19055 Schwerin' 

Pastor 
Carl-Christian Schmidt 
Kirchplatz 7 
19395 Plau 

Stellvertreter: Landessuperintendent 
Fridolf Heydenreich 
Domplatz 6 
18273 Güstrow 

Schwerin, 1. September 1999 

Der Oherkirchenrat 
Dr. Schwerin 

http:Bergstr.49
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Strukturveränderungen 

4503-12/5 

Verbindung der Kirchgemeinde Petschow mit der Kirchge
meinde Cammin 

Die Kirchgemeinde Petschow wird mit der Kirchgemeinde Cam
min mit Wirkung vom 1. Februar 2000 verbunden. Petschow wird 
zum selben Datum zur ruhenden Pfarrstelle erklärt. 

Schwerin, 17. August 1999 

Der Oberkirchenrat 
Flade 

Pfarrstellenausschreibungen 

8203-20/2 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Dorf Mecklenburg wird 
gemäß § 4 Abs. 2 Pfarrstellenübertragungsgesetz (KABI I 997 
S. 61) zur Wiederbesetzung durch Beschluß des Oberkirchenrates
ausgeschrieben. Der Stellenumfang beträgt 75 %.

Bewerbungen sind bis zum 30. November 1999 auf dem 
Dienstweg an den Oberkirchenrat, Postfach 11 10 63, 19010 
Schwerin, zu richten. 

Schwerin, 1. September 1999 

Der Oberkirchenrat 
Beste 
Landesbischof 

2216-20/4 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Rittermannshagen wird 
gemäß § 4 Abs. 2 Pfarrstellenübertragungsgesetz (KABI 1997 
S. 61) zur Wiederbesetzung durch Wahl des Kirchgemeinderates
ausgeschrieben. Der Stellenumfang beträgt 100 %.
Bewerbungen sind bis zum 30. November 1999 auf dem Dienst
weg an den Oberkirchenrat, Postfach 11 10 63, 19010 Schwerin,
zu richten.

Schwerin, l. September 1999 

Beste 
L.andcsbi schof

2107-20/5 

Die Pfarrstelle in der Kirchgemeinde Dargun, Kirchenkreis 
Güstrow. wird erneut gcmüß § 4 Abs. 3 Pfarrste l lenübcrtragungs
gesc!L ( KABI 1997 S. 6 l l zur Wiederbesetzung durch Beschluß 
des Obcrk irchenrates ausgeschrieben. 

Bewerbungen sind bis zum 30. November 1999 auf dem 
Dienstweg an den Oberkirchenrat, Posrfa.:h 11 lO 63, 19010 
Schwerin. zu richten 

Schwerin. 16. September 1999 

Beste 
Landesbischof 

330.01/65, 66, 67, 68, 69 

Auslandspfarrstellen 

Der Oberkirchenrat gibt nachstehend fünf Stellenausschreibun
gen des Kirchenamtes der EKD für eine Auslandspfarrstelle 
bekannt. Bewerber wenden sich bitte an das Kirchenamt der EKD 
bei gleichzeitiger Information des zuständigen Landessuperinten
denten und des Oberkirchenrates. 

Schwerin, 10. August 1999 

Der Oberkirchenrat 
Flade 

Auslandsdienst in Italien 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien (ELKI) sucht für 
die Evangelisch-Ökumenische Gemeinde Ispra-Varese zum 

1. September 2000

für zunächst sechs Jahre 
eine erfahrene Pfarrerin/einen erfahrenen Pfarrer. 

Die Gemeinde umfaßt deutsche und niederländische Gemein
demitglieder, größtenteils in Forschung/Wissenschaft (EU-For
schungsstelle) tätig bzw. im mittleren und höheren Management 
internationaler Firmen. 

Erwartet werden: 
überdurchschnittliches Engagement, 
fundierte theologische Kenntnisse und intellektuelle Flexibi
lität und Offenheit, 
Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen (Hausbesuche), 
Interesse und Freude an ökumenischer Zusammenarbeit mit 
der katholischen Schwestergemeinde, 
religionspädagogische Erfahrung und Fähigkeit zur Erteilung 
von Religionsunterricht (8 - 10 Stunden) an der Europaschu
le in Varese (Gymnasialzweig), 
Bereitschaft zur Übernahme übergemeindlicher Aufgaben im 
Kontext der ELKI. 

Die Gemeinde verfügt über einen erfahrenen Kirchenvorstand, 
ein eigenes Gemeindezentrum in Caldana mit geräumiger Pfarr
wohnung und Kirche. Die ELKI ist zweisprachig. Die Bereit
schaft zum Erlernen der italienischen Sprache ist unerläßlich. Ein 
Tntensivsprachkurs bis zu 8 Wochrn m Italien wird falls erfor
derlich - vor D1c·nsta11lritt angeboten. Die Besoldung richtet sich 
nach der Gehaltsordnung der ELKI. 

Die Ausschreibungsunterlagrn und weitere Informationen 
erhalten Sie auf schriftliche Anfrage beim 
Kirchenamt der EKD 
llauptabteilung 11 I 
Postfach 21 02 20 
D-30402 lfannovcr
Tel.: 0511/2796 - 126
Pax: 0511/2796 - 725
E-mail.: europa@ekd.de

Bewerbungsfrist: 31. Oktober 1999 (Eingang im Kirchenamt
der EKD) 

mailto:E-mail.:europa@ekd.de
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Auslandsdienst in Spanien 

Die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Madrid - mit 
Filialgemeinde in Sevilla - sucht zum 

1. September 2000

für zunächst sechs Jahre 

eine erfahrene Pfarrerin/einen erfahrenen Pfarrer. 

Erwartet werden: 
Freude an lebensorientierter Verkündigung und intensiver 
seelsorgerlicher Arbeit (z.B. Hausbesuche), 
tolerante seelsorgerliche Begleitung von Menschen in Aus
nahmesituationen (Gefängnisbesuche), 
Unterricht an der Deutschen Schule (führt bis zum Abitur), 
Pflege und Vertiefung der ökumenischen Kontakte. 

Die Gemeinde bietet: 
lebhaftes, dabei noch ausbaufähiges Gemeindeleben, 
Aufgeschlossenheit für Ideen und Initiativen, 
einen erfahrenen Kirchenvorstand, 
eigene Kirche mit Pfarrhaus und Gemeinderäumen (liegt im 
Zentrum der Stadt). 

Die Ausschreibungsunterlagen und weitere Informationen 
erhalten Sie auf schriftliche Anfrage beim 
Kirchenamt der EKD 
Hauptabteilung III 
Postfach 21 02 20 
D-30402 Hannover
Tel.: 0511/2796 - 126
Fax: 0511/2796 - 725
E-mail.:europa@ekd.de

Bewerbungsfrist: 31. Oktober 1999 (Eingang im Kirchenamt 
der EKD) 

Auslandsdienst in Budapest 

Haben Sie Interesse, als Pfarrer/Pfarrerin nach Ungarn zu 
gehen? 

Die Pfarrstelle der Deutschsprachigen Evangelischen Gemein
de in Budapest ist zum 

1. September 2000

für 6 Jahre zu besetzen. 

Die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Budapest ist 
selbständige Kirchgemeinde in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Ungarn. Die Gemeinde besteht aus meist jüngeren 
Familien, die sich nur wenige Jahre in der Stadt aufhalten. 

Die Gemeinde sucht eine/einen kontaktfreudige/n, umsichti
ge/n und in der Gemeindearbeit erfahrene/n Pfarrerin/Pfarrer, 
die/der aufgeschlossen ist für die Möglichkeiten und Aufgaben 
einer Gemeinde in der Diaspora und bereit, sich auf die besonde
re Situation in Ungarn einzulassen. 

Arbeitsschwerpunkte sind neben Gottesdienst und Amtshand-
lungen 

- Sammlung und Aufbau der Gemeinde,
- Religionsunterricht an der deutschen Schule,
- Urlauberseelsorge in den Sommermonaten,
- Pflege ökumenischer Verbindungen,

- diakonische Arbeit in Zusammenarbeit mit dem ökumeni
schen Hilfswerk,

- Gemeindearbeit mit Familien.
Kenntnisse in der ungarischen Sprache sind erwünscht, aber

nicht Bedingung. Ein Sprachkurs bis zu 8 Wochen wird vor Dien
stantritt angeboten. Eine 4-Zimmerwohnung steht zur Verfügung. 

Die Ausschreibungsunterlagen und weitere Informationen bit
ten wir schriftlich anzufordern beim 
Kirchenamt der EKD, Postfach 21 02 20, 30402 Hannover, 
Tel.: 05 11/27 96-126, 
Fax: 05 11/27 96-725, e-mail: europa@ekd.de 

Dorthin sind auch die Bewerbungen bis zum 31. Oktober 1999 
zu richten. 

Auslandsdienst in Kiew 

Die Evangelische Kirche in Deutschland sucht zum 

1. September 2000

für den Pfarrdienst in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Rußland und anderen Staaten (ELKRAS), Gemeinde Kiew einen 
Pfarrer/ eine Pfarrerin mit Gemeindeerfahrung für die Dauer von 
6 Jahren. 

Neben der seelsorgerlichen Betreuung der Gemeinde - beson
ders wichtig sind gut vorbereitete Gottesdienste und Predigten, 
die der Mittelpunkt der Gemeinde sind - sind Fähigkeit und 
Bereitschaft wichtig, toleranter Gesprächspartner/tolerante 
Gesprächspartnerin (auch für die russischsprachigen Gemeinde
mitglieder sowie für die vielen Gäste der Gemeinde) zu sein. 

Ökumenische Erfahrungen und Interesse für Orthodoxie wer
den erwartet, um die guten Beziehungen zu den mit der Evange
lischen Kirche in Deuschland verbundenen Kirchen weiterzu
führen. 

Der Abschluß der Renovierungsarbeiten in der Katharinenkir
che steht unmittelbar bevor, so daß eine eigene Kirche und Begeg
nungs räume zur Verfügung stehen. Eine Dreizimmerwohnung ist 
vorhanden. Für Familien mit Kindern ist diese Pfarrstelle nicht 
geeignet. 

Russische Sprachkenntnisse sind erforderlich. Falls nötig, bie
tet die EKD vor Dienstbeginn einen Sprachkurs bis zu acht 
Wochen an. 

Bewerbungen und Anfragen richten Sie bitte an: 
Kirchenamt der EKD, Hauptabteilung III, Herrenhäuserstr. 12, 
30419 Hannover 
Tel.: 05 11/27 96-135 oder -126, Fax: 05 11/27 96-725, 
e-mail: europa@ekd.de

Bewerbungsschluß ist der 30. November 1999.

Auslandsdienst in Nordbelgien 

Die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde in der Provinz 
Antwerpen sucht zum 

1. September 2000

für zunächst 6 Jahre 
einen Pfarrer/eine Pfarrerin. 

mailto:europa@ekd.de
mailto:europa@ekd.de
mailto:E-mail.:europa@ekd.de
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Der Pfarrbezirk hat räumliche Schwerpunkte im Stadtgebiet 
von Antwerpen, bei Mol (60 km östlich von Antwerpen) und in 
Heusden in der Provinz Limburg. 

Unsere Gemeinde lebt in enger ökumenischer Gemeinschaft 
mit Gemeinden der Vereinigten Protestantischen Kirche von Bel
gien (VPKB) und den katholischen Gemeinden in unserem 
Gebiet. Von der Pfarrerin/dem Pfarrer erwarten wir, daß sie/er 
diese Integrationsbereitschaft teilt. 

Wir arbeiten mit der Deutschsprachigen Evangelischen 
Gemeinde in Brüssel und Südbelgien zusammen. 

Ein renoviertes stilvolles Pfarrhaus mit Gemeinderäumen im 
Erdgeschoß wartet auf Sie. Einen deutschsprachigen Kindergar
ten und eine deutsche Grundschule bis zur 6. Klasse gibt es in 
Antwerpen, Schulbusse fahren zur Deutschen Schule nach Brüs
sel und zu den Europaschulen in Brüssel und Mol. 

Ein Intensiv-Sprachkurs in Niederländisch wird- falls notwen
dig - vor Dienstantritt angeboten. 

Die Ausschreibungsunterlagen bitten wir schriftlich anzufor
dern beim 
Kirchenamt der EKD 
Postfach 21 02 20 
D-30402 Hannover
Telefon: 05 11 27 96-127 oder 128
Fax-Nr.: 05 11 27 96-725
E-mail:ruediger.lohse@ekd.de
Bewerbungsfrist: 27. November 1999
(Eingang im Kirchenamt).

Personalien 

PA Winkler, Sabine /11-2 

Die Kirchenamtfrau Sabine Winkler, Wismar, ist mit Wirkung 
vom 1. September 1999 zur Kirchenamtsrätin ernannt worden. 

Schwerin, 30. August 1999 

Der Oberkirchenrat 
Dr. Schwerin 

123.16/21-1 

Pastor Gottfried Zobel, Breesen, wird mit Wirkung vom 1. Okto
ber 1999 zum Propst der Propstei Stavenhagen bestellt. 

Schwerin, 16. September 1999 

Beste 
Landesbischof 

123.17/16-1 

Pastor Georg Heydenreich, Pinnow, wird mit Wirkung vom 
1. Oktober 1999 zum Propst der Propstei Crivitz bestellt.

Schwerin, 30. September 1999 

Beste 
Landesbischof 

411 2-20/11-1 

Pastor Rainer Kirstein, Schwarz, ist die vakante Pfarrstelle in der 
Kirchgemeinde Satow (Kirchenkreis Rostock) zum 1. September 
1999 übertragen worden. 

Schwerin,30.August 1999 

Beste 
Landesbischof 

PA Brückner, Martin /39 

Pastor Dr. Martin Brückner wird auf seinen Antrag gemäß § 92 
Pfarrergesetz weiterhin bis zum 31. August 2003 für den Dienst 
als Pastor in der Lutherischen Kirche Papua-Neuguineas beur
laubt. 

Schwerin, 6. September 1999 

Der Oberkirchenrat 
Dr. Schwerin 

4107-20/9 

Pastor Eckhard Krause, Röbel, ist die vakante Pfarrstelle in der 
Kirchgemeinde Parkentin zum 1. Oktober 1999 übertragen wor
den. 

Schwerin, 10. September 1999 

Beste 
Landesbischof 

6112-20/5 

Pastor Joachim Weiß, Lassahn, ist die vakante Pfarrstelle in der 
Kirchgemeinde Zahrensdorf zum 1. Oktober 1999 übertragen 
worden. 

Schwerin, 10. September 1999 

Beste 
Landesbischof 

mailto:E-mail:ruediger.lohse@ekd.de
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PA Gieseler, Barbara /36 

Pastorin Barbara Cicseler, Rostock, "'ird auf ihren Antrag gemäß 
§ 104 Pfarrergöctz i.V.m. § 40 des Kirchengesetzes vom
31. Oktober 1993 zur Einführung und Anwendung des Pfarrerge
setzes und des Kirchenbeamtengesetzes der VEI ,KD in der Fas
sung ,om 17. N,J,cmber l '196 mil Wirkung vorn 1. Oktober 1999
in den Ruhestand versetzt.

Schv.enn. 3. September 19')'! 

Beste 
Landesbischof 

PA Vo/J. Christian /31 

Pastor Christian Voß, Zarrentin, wird auf seinen Antrag gemäß 
§ 104 Abs. 2 Nr. 1 Pfarrergesetz mit Wirkung vom l. Oktober
1999 in den Ruhestand ver,etzt.

Schwerin, 10. September 1999 

Beste 
Landesbischof 

PA Herberg, Max/39 

Heim gerufen \\ urde am 29. Juli 1999 im Altl'r von q4 Jahren 
Pastor i.R. Max Hcrberg, Bömsen. 

Der Verstorbene war in unserer Landeskirche zunäch,t in der 
Geschäftsstelle des Hilfswerkes des Kirchenkreises Wismar und 

dann von 1953 bis 1974 als Pastor in der Kirchgemeinde Witzin 
tätig. 

„Herr. nun liisse,t du deinen Diener in Frieden fahren. wie du 
gesagt hasl; de1m meine Augen haben deinen Heiland gesehen:· 
(Lukas 2, 29-30) 

Schwerin, 2--1-, August 1999 

Beste 
Landesbischnr 

PA Schmidt, Otto/ 

Heimgerufen wurde am 9. Augusl 1999 im Alter von 90 Jahren 
Propst i.R. Otto Schmidr, Vlölln. Der Verstorbene war iiher 41 
Jahre in der mecklenburgischen Landeskiffhe tätig, unter ande
rem in den Kirchgemeinden Mestlin, Bützow. KJadrum und Lud
wigslust und dort auch zugleich als Propst der Propstei Ludwigs
lust bi, nnn Einrritt in den Ruhestand 1974. 

„Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gottl 
Meine Zeir stehr in deinen Händen." (Psalm :, 1. 1.'i und 16) 

Schwerin, 20. August 1999 

Der Oberkirchenrat 

Beste 
Landesbischor 
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